
Versorgung der Stifter

§ 58 Nr. 5 der Abgabenordnung

Gemäß § 58 Nr. 5 der Abgabenordnung darf eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu verwenden, um in angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren.

Der Begriff der nächsten Angehörigen ist enger als der Begriff der Angehörigen nach § 15 der AO (dort ist allgemein der Begriff Angehörige für steuerliche Vorschriften definiert, es handelt sich um eine vom Zivilrecht unabhängige steuerrechtliche Definition in einem abschließenden Katalog). Der Begriff umfasst Ehegatten, Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel (auch falls durch Adoption verbunden), Geschwister, Pflegeeltern und Pflegekinder.

Aufwendungen müssen angemessen sein. Maßstab für die Angemessenheit ist der Lebensstandard des Zuwendungsempfängers (AOAO zu § 55 Nr.5).

Positive und negative Einkünfte sind zu saldieren.

Zur Erfassung von Personen, die in einem ferneren Verwandtschaftsverhältnis stehen kann der Stifter im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit bei der Errichtung der Stiftung Teile seines Vermögens zurückhalten oder sich oder den ihm nahe stehenden Personen einen Nießbrauch an einem Teil des gestifteten Vermögens einräumen.

Es handelt sich dann um steuerunschädliche Leistungen aus dem von Anfang an belastetem Stiftungsvermögen (AEAO zu § 58 Nr. 5), somit vorbehaltenes Vermögen, d.h. Verbindlichkeiten, die in Ausführung des Stiftungsgeschäfts auf die Stiftung übergehen, steht der Stiftung von Anfang an nicht zur Verfügung, weil es von Anfang an mit Ansprüchen belastet ist. 

Die Gemeinnützigkeitsvorschriften beziehen sich nur auf das einer Stiftung tatsächlich zur Verfügung stehende Vermögen, nicht auf das vorbehaltene. Die Erfüllung von Ansprüchen aus vorbehaltenem Vermögen ist daher nicht gemeinnützigkeitsschädlich.

